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(1) Am 28.09.2004 wurde von den Vorständen der sondergesetzlichen Wasserverbände in NRW und vom Bergisch-Rheinischen Wasserverband eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit aktuellen Fragen des Hochwasserschutzes befassen sollte. Zu klären waren insbesondere Fragen der Zuständigkeit sowie der Verbindlichkeit der neuen DIN 19700. 
Aber auch inhaltliche Fragen zur DIN 19700 und weitere aktuelle Themen von verbandsübergreifender Bedeutung wie





- Hochwasserkarten



- Nutzung von Radaraufzeichnungen



- Nutzen und Grenzen von Vorhersagmodellen

waren zu bearbeiten. Die Federführung wurde dem Niersverband übertragen. Der Wasserverband Obere Lippe und der Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises waren ebenfalls Mitglieder der AG.

(2) Die Juristen der Verbände wurden in die Bearbeitung der Zuständigkeitsfragen einbezogen. Sie legten im Herbst 2006 ein Papier vor, das von einem Redaktionsteam mit dem von der AG Hochwasserschutz bis dahin erarbeiteten Konzept des Arbeitsberichtes zusammengeführt wurde. Das Kapitel 1 stellt somit das gemeinsame Meinungsbild der AG Hochwasserschutz und der AG der Juristen dar.

1.
Die Stellung der nordrhein-westfälischen Wasserverbände im Hochwasserschutz – Aufgaben, Zuständigkeiten und materielle Handlungspflichten

(3) Hochwasserschutz ist eine komplexe Aufgabe. Sie umfasst die Summe aller Maßnahmen, die dazu dienen, Menschen und Güter vor den Gefahren von Hochwasserereignissen zu schützen. Das mit dem Begriff „Hochwasserschutz“ abgedeckte Aufgabenspektrum erfasst damit Maßnahmen zur Vermeidung von Hochwasser ebenso wie Maßnahmen zur Verminderung von Schäden bei Hochwasserereignissen, die nicht vermieden werden können. Wegen der Vielschichtigkeit des Hochwasserschutzes gibt es im Wasserrecht keine zentrale, sämtliche Maßnahmen erfassende Aufgaben- und Zuständigkeitsregelung. Vielmehr sind Teilaspekte des Hochwasserschutzes als eigenständige Aufgaben beschrieben und jeweils bestimmten Hoheitsträgern zugewiesen. 

(4) Hochwasserschutz ist aber nicht nur Gegenstand wasserrechtlicher Aufgaben- und Zuständigkeitsregelungen, sondern ein Allgemeinwohlbelang von großem Gewicht, der von sämtlichen öffentlichen und privaten Trägern raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen ist. In dieser Gestalt als abwägungsrelevanter Belang des allgemeinen Wohls ist Hochwasserschutz vor allem auch bei sämtlichen gewässerbezogenen Vorhaben – wie etwa Gewässerunterhaltungs- oder Gewässerausbauvorhaben – relevant, ohne hierbei gezielt Aufgaben oder Zuständigkeiten im Hochwasserschutz zu begründen.

1.1
Aufgaben und Zuständigkeiten der Wasserverbände im Hochwasserschutz

1.1.1
Sicherung des Hochwasserabflusses nach dem Landeswassergesetz NRW

(5) Explizit ist der Hochwasserschutz im Zehnten Teil des LWG unter der Überschrift „Sicherung des Hochwasserabflusses“ angesprochen: In seinem Ersten Abschnitt finden sich Regelungen über Deiche und andere Hochwasserschutzanlagen, im Zweiten Abschnitt geht es um die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten. In beiden Bereichen werden keine Aufgaben oder Zuständigkeiten den Wasserverbänden zugewiesen.

 (6) Die Unterhaltungspflicht für Deiche obliegt gemäß § 108 Abs. 2 LWG demjenigen, der sie errichtet hat. Dies können nach Wasserverbandsrecht gegründete Deichverbände, aber grundsätzlich auch sondergesetzliche Wasserverbände sein, sofern sie in der Vergangenheit Deichbau betrieben haben oder als Rechtsnachfolger von Deichverbänden in deren Unterhaltungspflicht hineingewachsen sind. Dies ist in jedem Einzelfall von der historisch vorzufindenden Entwicklung abhängig.

 (7) Die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten im Wege ordnungsbehördlicher Verordnung ist gemäß § 112 Abs. 1 LWG als staatliche Aufgabe Sache der „zuständigen Behörde“ und damit weder Pflichtaufgabe noch übernahmefähige Aufgabe der Wasserverbände.

(8) Talsperren, soweit sie (zumindest auch) zur Bewirtschaftung von Hochwasserschutzräumen dienen, Hochwasserrückhaltebecken sowie Rückhaltebecken außerhalb von Gewässern unterliegen als besondere, den Hochwasserschutz bezweckende Vorhaben staatlichen Genehmigungsvorbehalten in den §§ 105, 106 LWG, ohne dass diese Vorschriften Aufgabenzuweisungen oder Zuständigkeiten regeln. Hierbei handelt es sich um Vorhaben, die im Einzelfall zur Auswahl stehen können, um entweder der „Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung“ im Sinne des § 87 LWG und/oder der „Pflicht zum Gewässerausbau“ gemäß § 89 LWG nachzukommen. 

1.1.2
Pflicht der Wasserverbände zum Ausgleich der Wasserführung und zum Gewässerausbau

(9) Gemäß § 87 Abs. 1 LWG obliegt die Pflicht zum Ausgleich von nachteiligen Veränderungen des Abflusses in fließenden Gewässern zweiter Ordnung den Kreisen, kreisfreien Städten und Gemeinden, soweit die dort im Einzelnen aufgeführten Voraussetzungen, insbesondere das Allgemeinwohlerfordernis, vorliegen. Diese Aufgabenzuweisungsnorm erfährt eine ergänzende Regelung in § 87 Abs. 3 LWG. Dort heißt es: „Soweit Wasserverbände nach Gesetz oder Satzung den Ausgleich der Wasserführung zur Aufgabe haben, obliegt ihnen die Pflicht, den Ausgleich der Wasserführung herbeizuführen und zu sichern; insoweit treten sie an die Stelle der Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden...“.

(10) Eine im Wesentlichen gleichartige Regelung sieht § 89 Abs. 1 i.V.m. § 91 LWG im Hinblick auf die Gewässerausbaupflicht vor:

 (11) Gemäß § 89 Abs. 1 LWG hat der zur Gewässerunterhaltung Verpflichtete das Gewässer auszubauen, soweit die dort im Einzelnen aufgeführten Voraussetzungen, insbesondere das Allgemeinwohlerfordernis, vorliegen. Gewässerausbaupflichtig ist danach der Gewässerunterhaltungspflichtige. Für Gewässer zweiter Ordnung obliegt die Gewässerunterhaltungspflicht originär den Anliegergemeinden (§ 91 Abs. 1 Nr. 2 LWG). Diese Regelung wird in § 91 Abs. 3 LWG ergänzt: Dort heißt es: „Soweit Wasserverbände nach Gesetz oder Satzung die Gewässerunterhaltung zur Aufgabe haben, obliegt ihnen die Gewässerunterhaltung; insoweit treten sie an die Stelle der Gemeinden...“.

(12) Soweit die in den Sondergesetzen der Wasserverbände im Wesentlichen gleichlautend geregelten Aufgabenkataloge jeweils durchgängig sowohl „den Ausgleich der Wasserführung“ als auch die „Unterhaltung oberirdischer Gewässer“ als Verbandsaufgaben (z.B.: in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 RuhrVG) enthalten, haben diese Aufgabennormen nach überwiegender, insbesondere auch teilweise in der Rechtsprechung vertretener Auffassung keinen zuständigkeitsbegründenden Charakter, sondern umschreiben lediglich die potenziellen Tätigkeitsfelder der Verbände (grundlegend: OVG NRW, Urteil vom 30.07.1998 - 20 A 5600/96).

(12a) Als ein solches Tätigkeitsfeld kann auch die Sicherung des Hochwasserabflusses angesehen werden, welche alle Maßnahmen im Rahmen des Ausbaus oder der Gewässerunterhaltung beinhaltet, die einen definierten Bemessungsabfluss sicherstellen. Dieser ergibt sich aufgrund von großräumigen wasserwirtschaftlichen Planungen und Konzepten unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und möglichen Schadenspotentialen. Die Planungen basieren auf den beim Verband vorhandenen Erkenntnissen und Daten. Als notwendig erachtete Maßnahmen in der Zuständigkeit Dritter sind als solche nachrichtlich zu erwähnen und diesen mitzuteilen. 
 (13) Nach der einschlägigen Rechtsprechung verbleibt die Zuständigkeit für die in den Verbandsgesetzen aufgeführten Aufgaben (mit Ausnahme der in § 54 Abs. 1 LWG und § 5 Abs. 8 LAbfG zugewiesenen Aufgaben der Abwasserbeseitigung) bis zur tatsächlichen, einvernehmlichen Übernahme bei den bisher dazu verpflichteten Gebietskörperschaften, Wasser- und Bodenverbänden oder Zweckverbänden. Daraus folgt, dass die Regelungen in §§ 87 Abs. 3, 91 Abs. 3 LWG nicht per se zu einer Verlagerung der angesprochenen Pflichtaufgaben von den Gebietskörperschaften auf die Wasserverbände führen, sondern nur, wenn und soweit diese Aufgaben nach den maßgeblichen verbandsrechtlichen Bestimmungen zuvor als Aufgaben übernommen worden sind. 

 (14) Gleiches gilt auch für die nach Wasserverbandsrecht gebildeten Wasserverbände, da die Regelungen in §§ 87 Abs. 3 und 91 Abs. 3 LWG den Übergang der jeweiligen Pflichtaufgabe von der „nach Gesetz oder Satzung“ maßgeblichen Aufgabenträgerschaft abhängig machen und damit keine Differenzierung zwischen sondergesetzlichen und nach Wasserverbandsrecht gebildeten Wasserverbänden zulassen.

 (15) Soweit die sondergesetzlichen Wasserverbände kraft einvernehmlicher Übernahme für die Gewässerunterhaltung und den Ausgleich der Wasserführung zuständig sind, steht ihnen als explizite Annexkompetenz auch die Zuständigkeit zur Ermittlung der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse insoweit zu (z.B. gem. § 2 Abs. 1 Nr. 9 RuhrVG).

(16) Der Übernahme von Aufgaben, die etwa in den Übersichten gemäß den Verbandsgesetzen aufgeführt sind, sollte eine eindeutige örtliche Beschreibung folgen, z. B. in Form einer kartenmäßigen Darstellung oder eines Verzeichnisses. Damit ist beschrieben, wo der Verband für welche Aufgaben zuständig ist. Zu unterscheiden davon ist die Frage, ob daraus eine Verpflichtung zur Durchführung bestimmter Maßnahmen durch den Verband entsteht. Dies ist in jedem Einzelfall zu prüfen.

 (17)  Ist der Verband unterhaltungspflichtig, kann das MUNLV als Aufsichtsbehörde Beschlüsse und Maßnahmen nur auf ihre Rechtmäßigkeit, nicht aber auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüfen. Diese Aussage berührt nicht die anzustrebende einvernehmliche Gewässerunterhaltung.
(17a)
In außergewöhnlichen Betriebsfällen (z. B. bei Extremhochwasser) bleiben die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten des Verbandes unberührt. Polizei- und Ordnungsbehörden können aber im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zur Gefahrenabwehr Anordnungen erteilen. Wenn der Verband diese Anordnung aus seiner fachlichen Sicht für falsch hält, ist dagegen Widerspruch einzulegen. Wenn Polizei- und Ordnungsbehörden dennoch bei ihrer Anordnung bleiben und sofortigen Vollzug anordnen, ist dem grundsätzlich Folge zu leisten. Dies gilt nicht, wenn die Befolgung der Anordnung zu einer Gefährdung von Menschenleben und bedeutenden Sachwerten führt (z. B. durch Überschwemmungen).
(18) Die Zuständigkeit für den Hochwasserwarndienst als staatliche Aufgabe liegt grundsätzlich beim Land. Vom Land werden Überschwemmungsgebietsverordnungen erlassen und Hochwassergefahrenkarten aufgestellt. 

(19)  Die Verbände haben bei der Planung von Stauanlagen die Verpflichtung, die Genehmigungsbehörde sowie die für den Hochwasserwarndienst und den Katastrophenschutz zuständigen Stellen über das verbleibende Risiko bei Überlastung der Anlage zu informieren.  Beim späteren Betrieb ist die zuständige Wasserbehörde im Falle drohender Überflutungen im Unterwasser über die drohende Gefahr für die Bevölkerung zu informieren.  Eine Informations- und Warnverpflichtung besteht nicht für die Gewässer außerhalb des Wirkungsbereiches von Stauanlagen, auch wenn der Verband dort für den Ausgleich der Wasserführung und den Gewässerausbau zuständig ist.

1.2
Inhalt und Reichweite materieller Handlungspflichten im Hochwasserschutz

(20) Konkrete Handlungspflichten setzen sowohl im Aufgabenbereich „Ausgleich der Wasserführung“ gem. § 87 Abs. 1 LWG als auch im Aufgabenbereich „Gewässerausbau“ gem. § 89 Abs.1 LWG jeweils voraus, dass ein entsprechendes Tätigwerden aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit erforderlich ist; zu den Allgemeinwohlbelangen zählen dabei ausdrücklich auch die durch die EU-WRRL vorgegebenen bzw. aus ihr abgeleiteten Bewirtschaftungsziele und Maßnahmen.

(21) Der Begriff des „Wohls der Allgemeinheit“ ist ein unbestimmter Gesetzesbegriff, der uneingeschränkt richterlicher Kontrolle zugänglich ist. Methodisch verlangt das in den genannten Vorschriften verankerte Gemeinwohlerfordernis dennoch eine Abwägung sämtlicher im konkreten Einzelfall berührter öffentlicher Belange und damit eine letztlich bewertende Entscheidung. Dabei kommt keinem der Belange à priori ein Gewichtungsvorrang gegenüber den übrigen zu. Hochwasserschutz ist im Normkontext der §§ 87, 89 LWG lediglich einer unter mehreren öffentlichen Belangen, die im Wege einer Abwägung in einen gerechten Ausgleich zu bringen sind. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Zivilgerichte in der Vergangenheit im Rahmen von Schadensersatzprozessen hauptsächlich die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß eines zu befürchtenden Schadens im Verhältnis zur Durchführbarkeit und zu den Kosten von Abwehrmaßnahmen gegen Überschwemmungen zum Maßstab genommen haben.

(22) Es liegt in der Verpflichtung des Ausbaupflichtigen, die Schutzziele den Nutzungen und Möglichkeiten entsprechend unter Einbeziehung wirtschaftlicher Aspekte im Benehmen mit der zuständigen Wasserbehörde festzulegen.  Die Schutzziele  für einzelne Flußabschnitte sollten nach den Prioritäten

1.
Schutz von Menschenleben

2.
Schutz von Bebauung und Infrastruktur

3.
Schutz von landwirtschaftlichen Flächen

festgelegt werden. Im Einzelfall können sich Abweichungen ergeben. Insgesamt kann nur ein transparentes und von allen Betroffenen getragenes Konzept, das sowohl den ökologischen Belangen gerecht wird, als auch hinsichtlich seiner finanziellen Auswirkungen von der Region getragen werden kann, als gute und nachhaltige Lösung angesehen werden. 

 (23) Neben dem Hochwasserschutz können etwa ggf. der Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen, die Sicherung der Wasserversorgung, die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes, des Siedlungs- und Wohnungswesens, der gewerblichen Wirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft, der Freizeit und Erholung und der Gesundheit der Bevölkerung Allgemeinwohlbelange sein, die ihrem jeweiligen, in concreto beizumessenen Gewicht entsprechend zu berücksichtigen sind. Das Allgemeinwohlerfordernis in den §§ 87 Abs. 1, 89 Abs. 1 LWG führt daher im Ergebnis dazu, dass auch unter Hochwasserschutzaspekten nicht jede nachteilige Veränderung der Wasserführung auszugleichen ist und dem Gewässerunterhaltungspflichtigen nicht jedes Gewässerausbauvorhaben, das dem Hochwasserschutz dient, abverlangt werden kann.

(24) Der Ausgleich der Wasserführung und die dazu konkurrierenden Nutzungen müssen in einem umfassenden Abwägungsprozess mit den ökonomischen, den ökologischen und den gesellschaftlichen Anforderungen abgestimmt werden. Hierbei können Veränderungen in der Vergangenheit dazu führen, dass ein Ausgleich der Wasserführung sowie die Wiederherstellung naturnaher Strukturen nur bedingt möglich ist.  Die nach Landesrecht festgelegten Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind zu beachten.   Analog dazu sollte auch in diesen Fällen das gute ökologische Potenzial als Ziel dienen. 

(25) Hochwasserschutzmaßnahmen können ferner nicht um jeden Preis von den Aufgabenverantwortlichen verlangt werden, sondern müssen unter Geltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes angemessen und wirtschaftlich vertretbar sein. Steht der Aufwand für Hochwasserschutzmaßnahmen in keinem angemessenen Verhältnis zu den zu erwartenden Hochwasserschäden, ist die jeweilige Maßnahme nicht im Allgemeinwohlinteresse erforderlich. Sind lediglich einzelne Gebäude von Hochwasser bedroht und gehen davon keine Gefahren für Leib und Leben aus, ist das Allgemeinwohl (überhaupt noch) nicht tangiert. Der Schutz ganzer Ortsteile oder Siedlungen liegt dagegen im Allgemeinwohlinteresse. Sind Ortsteile oder Siedlungen von Hochwasser bedroht, hat also eine umfassende Abwägung aller Allgemeinwohlbelange stattzufinden. Ob sich der Aspekt des Hochwasserschutzes in solchen Fällen gegenüber etwaigen anderen Belangen (z.B. „guter Zustand“) durchsetzt, ist eine Frage der jeweils vorliegenden konkreten Gegebenheiten.

1.2.1
Ausgleich der Wasserführung

(26) Soweit das Wohl der Allgemeinheit „den Ausgleich von nachteiligen Veränderungen des Abflusses in fließenden Gewässern“ erfordert, obliegt es gem. § 87 Abs. 1 Satz 1 LWG den ausgleichspflichtigen Körperschaften, „durch geeignete Maßnahmen einen Ausgleich der Wasserführung herbeizuführen und zu sichern.“ Gleiches gilt nach Satz 2 der Vorschrift, „wenn ein solcher Ausgleich der Wasserführung einen weitergehenden Ausbau des Gewässers vermeidet.“

(27) Maßnahmen zum Ausgleich der Wasserführung sind abflussbezogen, dabei aber nicht notwendig auf Hochwasserschutz ausgerichtet. Nachteilige Veränderungen der Abflussverhältnisse können sowohl in Gestalt anthropogen verursachter Verschärfungen des Hochwasserabflusses auftreten (z.B. durch Flächenversiegelung), als auch durch solche Gewässerbenutzungen entstehen, die eine Niedrigwasserführung zur Folge haben (z.B. durch Wasserentnahmen). Dabei erfordert nicht bereits jede Veränderung der Abflussverhältnisse Ausgleichsmaßnahmen. Vielmehr müssen die Veränderungen „nachteilig“ sein und – wie bereits festgestellt – einen Ausgleich aus Gründen des allgemeinen Wohls „erfordern“, um Verhaltenspflichten auszulösen.

(28) Als Bezugspunkt für die Feststellung, ob und in welchem Maße sich durch anthropogene Einflüsse eine Abflusssituation verändert hat, kann in Anlehnung an das Merkblatt BWK M3 auf den potenziell natürlichen Abfluss zurückgegriffen werden. Er ergibt sich aus Modellrechnungen für den theoretischen Zustand des Einzugsgebietes, in dem die bebauten und kanalisierten Flächen durch die für das Gebiet üblichen Verhältnisse der freien Landschaft (Wald, Acker, Wiese) ersetzt werden. Ein vollständiger Ausgleich jedweder Veränderung der Abflussverhältnisse würde voraussetzen, dass mit geeigneten Maßnahmen die potenziell natürlichen Abflussverhältnisse wiederhergestellt werden. 

(29) Eine solche Anpassung des Ist-Zustands an den Soll-Zustand des potenziell natürlichen Abflusses fordert § 87 Abs. 1 LWG allerdings gerade nicht: Soweit die Abweichung des Ist-Zustandes vom potenziell natürlichen Abfluss nicht „nachteilig“ ist, also insbesondere keine (relevanten) Hochwasserschäden besorgen lässt, bedarf es keiner Ausgleichsmaßnahmen. Sind die Veränderungen „nachteilig“ und ist zudem ein Tätigwerden aus Gründen des Allgemeinwohls erforderlich, müssen die Maßnahmen lediglich darauf ausgerichtet werden, die nachteiligen Veränderungen auszugleichen. Der potenziell natürliche Abfluss bestimmt daher nicht Inhalt und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen, sondern ist lediglich als Maßstab für die Feststellung veränderter Abflussverhältnisse heranzuziehen.

(30) Für den Fall, daß (noch) kein ausreichender Ausgleich sichergestellt werden kann, sollte vom Ausgleichspflichtigen im Rahmen der Stellungnahme zu geplanten Genehmigungen von Einleitungen oder zu Gebietsausweisungen im Rahmen der Bauleitplanung die Zustimmung mit Hinweis auf  die Folgen eines nicht ausreichenden Ausgleichs ver​weigert werden. Setzt sich die Genehmigungsbehörde über die Bedenken hinweg, sind geeignete Rechtsmittel zu prüfen.

(31) Liegen die Voraussetzungen des § 87 Abs. 1 LWG für ein ausgleichspflichtiges Tätigwerden zum Schutz vor Hochwasser vor, kommen als Ausgleichsmaßnahmen grundsätzlich Bau und Betrieb von Rückhaltebecken, Schaffung von Retentionsräumen sowie Errichtung und Betrieb von Anlagen zum Anstau von Gewässern in Betracht. Dazu gehören u.a. auch  weitergehende Ausgleichsmaßnahmen an dafür geeigneten Stellen z. B.  in Form von Auenretention, Hochwasserrückhaltebecken, Seen oder Teichen, aber auch Maßnahmen im Siedlungsbereich wie Abkopplung, Versickerung oder Verzögerung der Abflüsse. Dabei wird es nicht in allen Fällen möglich sein, den erforderlichen Ausgleich überall im unmittelbaren Bereich der Siedlungsräume  herzustellen.

(32) Maßnahmen, mit denen nicht unmittelbar in Gewässer eingegriffen wird, haben insoweit den Vorrang vor Maßnahmen, die einen weitergehenden Gewässerausbau erfordern. Dieser Vorrang von abflussbezogenen Maßnahmen („in der Fläche“) vor Gewässerausbauvorhaben („im Gewässer“) ergibt sich aus den §§ 87 Abs. 1 Satz 2 und 89 Abs. 1 Satz 1 LWG. Erst wenn andere geeignete Ausgleichsmaßnahmen nicht realisiert werden können, kommt eine Verpflichtung zum Gewässerausbau in Betracht.

(33) Der Vorrang abflußbezogener Maßnahmen besteht jedoch nur gegenüber dem  rein technischen Ausbau aus Gründen der Hochwasserschutzes. Falls der Ausbau aber naturnah erfolgen kann und es damit zu einer deutlichen Verbesserung der ökologischen Verhältnisse kommt, kann auch der (naturnahe) Ausbau in Betracht kommen, der einen Ausgleich der Wasserführung entbehrlich macht. Dabei sind die Bestimmungen des § 31 Abs. 1  WHG und die nach Landesrecht festgelegten Bewirtschaftungsziele zu beachten.

1.2.2
Gewässerausbau

(34) Gewässerausbau ist in § 31 Abs. 2 WHG definiert als Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer. Zum Zwecke des Hochwasserschutzes können Gewässer „technisch“ ausgebaut werden (z.B.: Profilerweiterungen, Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken am Gewässer).

(35) Was den Umfang der Gewässerausbaupflicht zum Zwecke des Hochwasserschutzes angeht, gilt auch hier – wie im Bereich der Verpflichtung zum Ausgleich der Wasserführung –, dass entsprechende Maßnahmen aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit erforderlich und verhältnismäßig sein müssen, um Pflichten auszulösen. Nicht alles, was theoretisch machbar erscheint, ist auch aus Allgemeinwohlgründen erforderlich. Insoweit kann auf die diesbezüglichen Ausführungen zum Ausgleich der Wasserführung verwiesen werden.

(36) Ist ein Gewässerausbau aus Gründen des Hochwasserschutzes erforderlich, ist das Vorhaben nach den sich abzeichnenden Entwicklungen in der Rechtsprechung so zu dimensionieren, dass ein hundertjährliches Hochwasserereignis schadlos bewältigt werden kann. Im Einzelfalle können sich aber abweichende Anforderungen ergeben. Im Übrigen wird auf (22) verwiesen.

1.3
Technische Anforderungen an Bau und Betrieb von HRB

(38) Für Bau, Betrieb und Unterhaltung von Talsperren und großen Hochwasserrückhaltebecken gelten im Übrigen gem. § 106 Abs. 1 LWG „mindestens“ die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) Hierzu zählen auch die technischen Bestimmungen der DIN 19700. Über die technischen Bestimmungen hinausgehende Vorschriften der DIN 19700 (z.B. zur Informationspflicht) sind grundsätzlich nicht bindend. Hier gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

(39) Gemäß §106 Abs. 1 LWG sind Talsperren mindestens nach den a.a.R.d.T. zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind schriftlich fixierte oder mündlich überlieferte technische Festlegungen für Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, die nach herrschender Auffassung der beteiligten Kreise (Fachleute, Anwender, Verbraucher und öffentliche Hand) geeignet sind, das gesetzlich vorgegebene Ziel zu erreichen, und die sich in der Praxis allgemein bewährt haben oder deren Bewährung nach herrschender Auffassung in überschaubarer Zeit bevorsteht. 

(40) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik ist gegeben, wenn die technischen Regeln der DIN 19700 eingehalten sind. Dies schließt die Anwendung anderer allgemein anerkannter Regeln nicht aus, zum Beispiel solcher aus anderen Mitgliedsstaaten der europäischen Union oder aus anderen Bundesländern. § 106 LWG schreibt nicht vor, dass alllgemein anerkannten Regeln stets durch das MUNLV eingeführt sein müssen. Auch nicht eingeführte Regelwerke  können solche allgemein anerkannten Regeln der Technik sein, wie das Wort „insbesondere“ in § 106 Abs. 1 S. 1 LWG zeigt.

(41) Wasserwirtschaftliche Untersuchungen zum möglichen Umfang von extremen Hochwasserereignissen sind nur insoweit Aufgaben der Verbände als Anlagenbetreiber, als die Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Bau, der Unterhaltung und dem Betrieb der Anlagen nach den a.a.R.d.T. erforderlich sind.
(42) § 106 Abs. 1 LWG bezieht sich jedoch nur auf Talsperren, denen nach § 105 Abs. 2 LWG große HRB gleichzusetzen sind. Darüber hinaus gilt gemäß § 106 Abs. 6 LWG für Anlagen nach § 105 LWG unterhalb der in § 105 Abs. 1 Satz 1 LWG genannten Grenzen ‑ also etwa für kleine HRB ‑, daß diese ebenfalls nach den a.a.R.d.T. zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben sind, wenn die zuständige Behörde feststellt, daß ähnliche Sicherheits​vorkehrungen notwendig sind wie für Anlagen nach § 105 LWG.

(43) Für alle anderen Fälle schreibt jedenfalls das LWG die Errichtung und Unterhaltung (vgl. hierzu § 3 Abs. 1 BauO NRW) sowie den Betrieb kleinerer HRB nach den a.a.R.d.T. nicht vor. 

(44) Unabhängig von landeswasserrechtlichen Bestimmungen empfiehlt sich die Beachtung von allgemein anerkannten Regeln der Technik allerdings schon deshalb, weil im Schadensfalle dem Betreiber der Anlage ansonsten ein schuldhaftes Fehlverhalten vorgeworfen werden könnte.

1.4
Regelungen nach anderen Gesetzen
(45) Das Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) regelt in erster Linie die Zuständigkeiten zwischen den Gemeinden und den Kreisen. Danach obliegen die Auf​gaben nach dem FSHG zunächst den Gemeinden. Erst bei Großschadensereignissen ob​liegt die Leitung und Koordinierung der Einsätze den Kreisen. Die Verbände wirken dann auf Anforderung der zuständigen Behörde in der Lenkungs- und Kontrollgruppe (LuK)  mit. 

(46) Die Verbände stellen ihre vorhandenen Daten zur Verfügung und informieren die Gemeinden und Kreise nach bestem Wissen und Gewissen über den zu erwartenden Verlauf von Hochwasserereignissen. Die Verbände können hierzu eine Vorrangregelung beim Betreiber des Fernmeldenetzes beantragen.

(47) Die Zuständigkeiten anderer vom Schadensereignis betroffener Behörden nach den für diese geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden durch das FSHG nicht berührt. Aus dem FSHG kann daher eine Beschränkung der verbandlichen Aufgaben nicht abgeleitet werden. 

(48)  Unabhängig davon gelten die allgemeinen Bestimmungen des Polizei- und Ordnungsrechtes. Die (Sonder)Ordnungsbehörden können danach im Falle einer im einzelnen bestehenden Gefahr notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen, etwa die Durchführung von Maßnahmen anordnen.

1.6
Zusammenfassung

(49) Im Bereich des Hochwasserschutzes gibt es keine gesetzlich als solche zugewiesenen Pflichtaufgaben der Wasserverbände nach den wasser- und verbandsrechtlichen Bestimmungen. Soweit die Wasserverbände in NRW Aufgaben in den Bereichen „Ausgleich der Wasserführung“ und/oder „Gewässerunterhaltung“ von den Gebietskörperschaften in ihren Verbandsgebieten übernommen haben, können sich daraus – je nach den konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls – Zuständigkeiten für Maßnahmen des Hochwasserschutzes ergeben. Nur in diesem Fall ist von einer Pflichtenstellung der Wasserverbände auszugehen, die im wasserbehördlichen Vollzug einzelfallbezogen im Sinne von Handlungspflichten konkretisiert werden muss.
2.
DIN 19700

(50) Im Zuge der Novellierung der DIN 19700 wurden ein übergreifendes Sicherheitskonzept angestrebt und wesentliche Neuerungen vorgenommen. Ziel war die Festlegung eines am internationalen Kenntnisstand ausgerichteten allgemeinen Sicherheitskonzeptes für Stauanlagen. Wesentliche Elemente sind hierin die hydrologischen Bemessungsgrundlagen sowie generelle Aussagen zu den Grenzen des Hochwasserschutzes durch Rückhaltebauwerke, den verbleibenden Hochwassergefahren und der Hochwasservorsorge.

(51) Die einzelnen Teile der DIN sind inhaltlich stark miteinander verzahnt und hierarchisch aufgebaut, so dass bei der Anwendung des Teils 12 "Hochwasserrückhaltebecken" die im übergeordneten Teil 10 aber auch im Teil 11 festgelegten Vorgaben zu beachten sind.

(52) Abweichungen von den Vorschriften der DIN 19700 sind in begründeten Einzelfällen möglich. Sie sind mit der zuständigen Wasserbehörde abzustimmen.

(53) Die nachfolgenden Kapitel enthalten ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Kapiteln der Teile 10 und 12 der DIN 19700. Der Teil 11 wurde von der AG Hochwasserschutz nicht bearbeitet, da für den Bereich Talsperren eine andere Arbeitsgruppe tätig ist. Für Teil 12 elevante Regelungen des Teiles 11 wurden jedoch berücksichtigt.

2.1
Teil 10

Gemeinsame Festlegungen

(54) Der Teil 10 der DIN 19700 (1986) lieferte im Rahmen der hydrologischen Bemessung heute nicht mehr gültige Kernaussagen. Beispielhaft zu erwähnen sind u.a. folgende Forderungen:
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Das Bemessungshochwasser trifft auf vollen Speicher.
 SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 10 \h 
Bei der Freibordermittlung ist – wenn möglich und geboten – das PMF einzubeziehen.
Die neue DIN lässt als Randbedingung für die Bemessung dagegen einen weiten Spielraum zu.

zu  5.3     Bemessungshochwasser

(55) Zur Bemessung verweist die DIN auf das DVWK-Merkblatt 251 „Statistische Analyse von Hochwasserabflüssen“. Für die Anwendung der Norm in NW sei hier zusätzlich auf das Merkblatt 46 (2004) des LUA NW verwiesen. Bei komplexen System von Stauanlagen sind jedoch weitergehende Verfahren einzusetzen, wie sie z. B. beim BRW entwickelt wurden.

zu 6.2     Stauraumbemessung und Stauzielfestlegung

(57) Häufigkeitsvorgaben für die Bemessung der Nutzräume von Stauanlagen werden bewußt nicht mehr gemacht.  

zu 6.3     Hochwassersicherheit und Hochwasserschutz

(58) Enthält die Randbedingungen für die Bemessung von Anlagen hinsichtlich der Sicherheit als Ersatz für PMF.

2.2
Teil 12

Hochwasserrückhaltebecken

zu 3.1
Klassifizierung
(60) Hinsichtlich der Klassifizierung wurden Ergänzungen zu Teil 11 vorgenommen und zusätzlich sehr kleine Anlagen eingeführt, bei denen - sofern sie nicht steuerbar sind - geringere Anforderungen an Messtechnik, Betrieb und hinsichtlich der Freibordbemessung gestellt werden.

zu 4.2.3
Wirkung im Unterwasser

(61) Im dritten Absatz ist die positive Auswirkung gemeint, die z. B. in den Hochwassergefahrenkarten oder analog dazu darzustellen ist. Dabei ist die Ausuferungsfläche für das 
100-jährliche oder Bemessungshochwasser jeweils für die beiden Fälle mit und ohne Hochwasserrückhaltebecken darzustellen.

zu 4.2.4
verbleibende Hochwassergefahr

(62) Die in Teil 10 beschriebenen Grundsätze führen zu einer vermeintlich geringeren Sicherheit für die Unterlieger von Stauanlagen. Hierbei wurde in der Vergangenheit allerdings vernachlässigt, dass bei Überschreiten des BHQ3 nicht mehr kontrollierbare Abflüsse deutlich oberhalb der Betriebsabgabe entstehen, die auch (ohne Gefahr für den Bestand der Anlage) bis zum BHQ2 ansteigen können. Infolge der vorhandenen Anlagen geht bei den Gewässeranliegern im Unterwasser von Stauanlagen jede Hochwassererfahrung verloren. Unter diesem Gesichtspunkt besteht zukünftig die Erfordernis, die Wirkungsflächen solcher Abflüsse (Ausuferungsflächen) zu ermitteln. Diese Informationen werden in NRW benutzt, um Hochwassergefahrenkarten zu entwickeln, die dann den Katastrophenbehörden zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich sind geeignete Vorwarnmechanismen durch die Anlagebetreiber zu entwickeln, die den zuständigen Behörden die drohende Überschreitung der Betriebsabgabe durch Anspringen der Hochwasserentlastung ankündigt. 

zu 4.3.2
Hochwassersicherheit (Hochwasserbemessungsfälle 1 und 2)
(63) Die sicherheitsrelevanten Bemessungskriterien für BHQ1 und BHQ2 sind als Ersatz für die Bemessung nach dem PMF eingeführt worden. Dies bedeutet eine Anforderungsminderung gegenüber der DIN 19700 (1986). Gleichzeitig wurde die Möglichkeit eröffnet, zur Bemessung der Hochwasserentlastungsanlage (BHQ1) und der Anlagenstandsicherheit (BHQ2) die Retentionswirkung der Anlage zu berücksichtigen. Voraussetzung hierzu ist die Verfügbarkeit von Zuflussganglinien, die aus kalibrierten Einzugsgebietsmodellen zu gewinnen sind. Diese Bemessungen werden über die Bewertung des PMF lediglich plausibilisiert, um Fehlbemessungen infolge unsicherer Eingangsdaten für statistische Analysen auszuschließen.

(64) Eine weitere wichtige Ergänzung wird durch die Behandlung von quasi unzerstörbaren Stauanlagen herbeigeführt. In solchen Fällen können die Eintrittswahrscheinlichkeiten für BHQ1 und BHQ2 z.T. deutlich reduziert werden. In Einzelfällen kann sogar eine  Überströmung der Stauanlage in Kauf genommen werden. 
(65) Neu sind zusätzliche Anforderungen an Systeme von Stauanlagen. Die Auswirkungen des Ausfalls der Retentionswirkung einer oberstromliegenden Anlage sind zu berücksichigen. Zumindest bei der Darstellung der HW-Wirkungsflächen sind die so ermittelten Abflüsse zu verwenden.  Bei der Bestimmung von solchen Bemessungsabflüssen sollten Rückhaltungen durch hydraulische Engpässe entlang des Fließweges berücksichtigt werden.

zu 4.3.3
Hochwasserschutz (Hochwasserbemessungsfall 3)
(66) In der DIN 19700 (1986), Teil 12, wurden Anhaltswerte für die Bemessungsjährlichkeiten von HRB in Abhängigkeit von der Unterliegernutzung angegeben. Da diese Angaben keine Bedeutung für die Standsicherheit von Stauanlagen haben, wurde darauf in der neuen DIN bewusst verzichtet.  Statt dessen ist eine Abwägung nach relevanten Schutzgütern vorzunehmen, bei der vorrangig technisch/wirtschaftliche Aspekte (z. B. Kosten-Nutzen-Verhältnis, Nutzwertanalyse) zu beachten sind.

zu 4.3.5
Freibord

(67) Bei der Festlegung des Freibordes müssen unterschiedliche Fälle betrachtet werden. Der Bemessungsfall 2 kann ggf. günstiger sein als Bemessungsfall 1, da hier betriebliche und bautechnische Belange zu berücksichtigen sind.   Die Festlegung eines Sicherheitszuschlags ist in jedem Fall erforderlich. Er kann bei überströmbaren Anlagen entfallen.

zu 8.2
Betriebsauslaß und Grundablaß
(68) Im Gegensatz zum Teil 12, der aus Sicherheitsgründen für Betriebsauslässe bei Talsperren zwei hindereinander liegende Verschlüsse vorsieht, sind bei Hochwasserrückhaltebecken zwei parallele Betriebsauslässe mit je einem Verschluß vorgeschrieben.

zu 8.3
Hochwasserentlastungsanlage
(69) Nicht überlastbare HWE sind dringend zu vermeiden.

zu 8.7  
Meßeinrichtungen

(70) Im Abschnitt Messeinrichtungen sind die Anforderungen gegenüber der DIN 19700 (1986) deutlich anspruchsvoller geworden. Dies ist auch als Ausgleich für die reduzierten Bemessungsanforderungen gemäß 4.3.2 zu sehen. Zukünftig wird somit für alle Anlagen kleiner und mittlerer Größe der Betrieb folgender, in der Regel registrierender gewässserkundlicher Geräte für folgende Messgrößen erforderlich:
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Beckenwasserstand
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Unterwasserstand
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Niederschlag, repräsentativ für das zugehörige Einzugsgebiet

(71) Zur Bauwerksüberwachung werden weitere Messeinrichtungen gefordert (s. Abs. 10.1), die Verformungen des Absperrbauwerks sowie Sickerwasser und Grundwasser überwachen.

(72) Ausschließlich nach den Regel der Technik betriebene registrierende Messeinrichtungen sind zur Beweissicherung und Dokumentation von Hochwasserereignissen geeignet. Sie sind bei allen – auch sehr kleinen Anlagen mit beweglichen Verschlußorganen –  unerlässlich.
zu 9.2 und 9.4  Betriebsvorschrift und -personal

(73) Durch zusätzliche Anforderungen an Gefahrenabwehr bei sehr großen Hochwasserereignissen sind auch die Mindestinhalte von Betriebsvorschriften ergänzt worden. 

(74) Gegenstand der Betriebsvorschrift ist im Kern der Betriebsplan der Anlage. Dieser regelt, insbesondere für Anlagen mit beweglichen Verschlussorganen, den Betrieb im Hochwasserfall. Von großer Bedeutung ist die Aufstellung von Hochwassermelde- und Alarmplänen, eine ständige Fortschreibung von Telefonlisten zu warnender Stellen sowie eine zuverlässige Weitergabe aller Informationen zum Einstau und zu erwarteten Überläufen der Anlagen an diese Stellen. Gleichbedeutend sind eindeutige und klare Betriebsanweisungen für das Betriebspersonal mit detaillierten Bedienungsanweisungen bei vorhandenen beweglichen Teilen. 

(75) Von größter Bedeutung für die Anlagenbetreiber ist die Forderung, einen Betriebsleiter und ggf. einen Stauwärter einzusetzen. Betriebsleiter und Vertreter sind in der Betriebsvorschrift namentlich zu benennen. Dabei ist dem Betriebsleiter eine anlagebezogene fachliche Qualifikation abzuverlangen – in der Regel die eines Ingenieurs. Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die Einhaltung aller Betriebsvorschriften im Hochwasserfall. 

zu 10.2 
Betriebsüberwachung

(76) Hierzu gehören, insbesondere bei Anlagen mit beweglichen Teilen, alle laut Betriebsvorschrift durchzuführenden Regelkontrollen an der Anlage. Sämtliche Kontrollen sind zu dokumentieren und im Betriebstagebuch festzuhalten. Zur Überwachung gehört auch die qualifizierte Auswertung aller Messdaten. Bewegliche Teile sind regelmäßig auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Verantwortlich für alle diese Aktivitäten ist das namentlich benannte Betriebspersonal.

zu 10.3 und 12 
Sicherheitsbericht und Sanierung

(77) In regelmäßigen Zeitabständen sind für die Stauanlagen langjährige Sicherheitsberichte anzufertigen. In diesen Berichten sind Bemessungsgrundlagen genauso zu prüfen wie die bauliche Substanz der Anlage. Veränderungen bei technischen Regeln sind dabei zu berücksichtigen. Bei solchen Untersuchungen festgestellte Defizite insbesondere hinsichtlich der Anlagensicherheit führen zu erstmals vorgesehenen abgestuften Sanierungskonzepten.

(77a) In regelmäßigen Zeitabständen sind für die Stauanlagen Sicherheitsberichte anzufertigen.

Im Rahmen von vertieften Überprüfungen sind Bemessungsgrundlagen zu prüfen sowie die bauliche Substanz der Anlage. Veränderungen bei technischen Regeln sind dabei zu berücksichtigen. Bei solchen Untersuchungen festgestellte Defizite insbesondere hinsichtlich der Anlagensicherheit führen zu erstmals vorgesehenen abgestuften Sanierungskonzepten.

(78) Maßnahmen sind nach Notwendigkeit und Dringlichkeit zu konzipieren. Sie können von intensivierter Beobachtung bis zur vorläufigen Außerbetriebnahme solcher Anlagen reichen. In allen Fällen sind die zuständigen Behörden und Katastrophendienststellen zu informieren. Hier liegt eine besondere Verantwortung der Anlagenbetreiber. Es wird davon ausgegangen, dass für eine große Anzahl alter Anlagen Handlungsbedarf besteht.
3. 
Hochwassergefahrenkarten

(79) Die Aufstellung der Hochwassergefahrenkarten ist Landessache. Bewährt hat sich aber die 
Übernahme der Aufgabe durch den zuständigen Verband im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung. Das Land fördert auf dieser Basis die Grundlagenermittlung zu 100 %, die Aufstellung des detaillierten Plans zu 80 %. Die Eigenleistung kann dabei mit dem 20 %igen Eigenanteil verrechnet werden.

(80) Zusätzlich zur Hochwassergefahrenkarte sind Handlungspläne erforderlich, die die Abläufe und die Zuständigkeiten festlegen. Es empfiehlt sich dringend, die Leitstellen der Kreise einzubeziehen. 

(81) Die Hochwassergefahrenkarte ist für das 100-jährliche Hochwasser aufzustellen. Der Leitfaden sieht darüber hinaus die Erstellung und Darstellung eines geringeren Hochwassers (z. B. der Beginn der schadhaften Ausuferung) sowie des Extremhochwassers EHQ oder von Hochwasserbemessungsfällen im Rahmen der Darstellung von Hochwassergefahrenbereichen unterhalb von technischen Hochwasserschutzeinrichtungen vor. Insgesamt können sich 7 Lastfälle ergeben, die vom Land anzufordern sind.
(82) Vom WOL  und dem damaligen StUA OWL wurde ein Standard-Leistungsverzeichnis entwickelt. Es liegt beim Land vor und kann von dort angefordert werden.

4. 
Sonstiges

(83) Die Nutzung von Radardaten kann zu einer deutlich effizienteren Nutzung der Stauanlagen führen. Deshalb wird von der Emschergenossenschaft in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden  im Auftrag der Vorstände eine Kooperation mit dem DWD angestrebt. Dabei sollen Radardaten vom DWD und terrestrische Daten zur Aneichung der Radardaten von den Verbänden geliefert werden.

(84) Das Merkblatt  DWA-M 103 Hochwasserschutz auf Abwasseranlagen, Entwurf 01/06 sieht vor, dass das Hochwassermanagment für Abwasseranlagen in das übergeordnete Hochwasserschutzkonzept einzubinden ist. Dabei werden hohe Anforderungen an die personellen und technischen Ressourcen gestellt.

(85) Der Inhalt der EU-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser, 
Entwurf 2006, kann in wesentlichen Punkten wie folgt zusammengefasst werden: 
Entwurf der Richtlinie

–
Vorausschauende Bewertung des Hochwasserrisikos

–
Zwei Kategorien: Einzugsgebiete mit / ohne signifikantes Hochwasserrisiko

–
Vorausschauende Bewertung bis spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten, 


Überprüfung ab 2018 alle sechs Jahre

–
Hochwasserrisikokarten für Jährlichkeiten T = 10 und T = 100 


und Extremereignisse bis 2013

–
Pläne für Hochwasserrisikomanagement mit Festlegung eines Schutzniveaus 


mit Maßnahmenpläne zur Erreichung des Schutzniveaus bis 2015, 


Umsetzung ab 2016

–
Internationale Abstimmung


Koordinierung mit der WRRL

Begründung der Richtlinie

–
Diese Richtlinie soll organisatorisch und zeitlich vollständig mit der WRRL 



abgestimmt werden. Die Zeitpläne werden vollständig synchronisiert.

–
Subsidiaritätsprinzip, da nicht ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft

–
Auf EU-Ebene keine detaillierten Festlegungen für den Hochwasserschutz

–
Gebiete ohne signifikantes HW-Risiko sind  von den Maßnahmen dieser Richtlinie ausgenommen

(86) Von der LINEG wird die Organisation der gegenseitigen Unterstützung im Hochwasserfall vorgeschlagen, insbesondere auch bezogen auf die Führungsebene. Da über den Hochwasserschutz hinaus auch andere Aufgabenbereiche der Verbände angesprochen sind, wird die weitere Verfolgung dieser Angelegenheit durch die AGW vorgeschlagen.

(87) Die Mitwirkung der Hochwasserschutzpflichtigen wurde im Kreis Paderborn erprobt. Dazu fanden HWS-Übungen statt. Es wird in Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen empfohlen, an die Kreise und kreisfreien Städte heranzutreten und auf analoge Vorgehensweise zu drängen. 

(88) Die gemeinsame Entwicklung der wesentlichen Grundlagen für die praktische Arbeit bei den Verbänden hat sich bewährt. Der Austausch von Informationen und Erfahrungen hat sich als sehr hilfreich für die effiziente Erfüllung der Verbandsaufgaben erwiesen. Die Mitglieder der AG Hochwasserschutz schlagen den Vorständen daher vor, zu dem Aufgabenkomplex "Hochwasser" eine ständige Arbeitsgruppe zum aktuellen Informationsaustausch einzurichten. Eine Zusammenkunft einmal pro Jahr mit wechselndem Vorsitz wird für ausreichend gehalten.
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